
Vertretungsberechtigter Vorstand (§ 26 BGB): 1. Vorsitzender Alexander Heimann, 2. Vorsitzender Georg Heimann 

 

Rhein Berg Karate 
 Bergisch Gladbach e.V.  

 

Erfassungsblatt für Neuanmeldungen  
 
Angaben zum Mitglied: 
 

Name: _______________________________ Vorname: _________________________ Geburtstag: _________________ 
 

Postleitzahl: ___________________________ Wohnort: _________________________ Strasse: ____________________ 
 

Beruf: ________________________________ Telefon: __________________________ Telefax: ____________________ 
 
 

Angaben zum Erziehungsberechtigten: 
 

Name: ________________________________ Vorname: _________________________ Beruf: _____________________ 
 

Postleitzahl: ____________________________ Wohnort: _________________________ Strasse: ____________________ 
 

E-Mail: ________________________________ Telefon: __________________________ Telefax: ____________________ 
 

Hiermit wird die Aufnahme in den Sportverein Rhein-Berg-Karate Bergisch Gladbach e.V., Odenthaler Str. 9, 51515 Kürten, 
beantragt. Ich versichere, das die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. 
 

Mit der Anmeldung wird die Vereinssatzung und die Beitragsordnung in der jeweils gültigen Fassung des Sportverein Rhein-
Berg-Karate anerkannt. Rhein-Berg-Karate ist Mitglied im Landessportbund Nordrhein Westfalen (LSB) und im Deutschen 
Karate Verband e.V. (DKV). 
 

Ich verpflichte mich, den jeweils gültigen Beitragssatz entsprechend der jeweils gültigen Beitragsordnung, zum 1. des 
Monats im voraus per Bankeinzug zu bezahlen. Die Aufnahmegebühr ist einmalig und für alle Mitglieder gleich. Der Einzug 
der Aufnahmegebühr erfolgt innerhalb einer Woche ab Beitrittsdatum. 
 

Unsere Bankverbindung:     Kreissparkasse Köln     Konto: 319 550 568      BLZ: 370502 99 
 

Die Jahressichtmarke ist Pflichtbeitrag des Deutschen Karate Verbandes e.V. und wird 1 x jährlich zum 15. Dezember des 
Jahres durch Lastschrift eingezogen. Die Höhe des Beitrages ist in der jeweils gültigen Beitragsordnung festgelegt. 
 

Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Ende eines Kalenderviertels (Quartals) mit einer Kündigungsfrist 
von 6 Wochen erfolgen. Der Kündigungseingang wird durch Eingangsstempel im Verein dokumentiert und ist maßgebend. 
 

Änderungen der Anschrift und der Bankverbindung sind unverzüglich der Geschäftsleitung mitzuteilen. 
 

Mit der Anmeldung wird das Einverständnis zum speichern der Daten im Rahmen der Mitgliedverwaltung erteilt. 
 
 

Datenerfassung Neumitglieder. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Aufnahmeantrag folgt 
 
 

Einzugsermächtigung: 
 

Zahlungsempfänger:   Rhein-Berg-Karate Bergisch Gladbach e.V. 
     Odenthaler Strasse 9, 51515 Kürten 
 

Hiermit ermächtigen wir Sie widerruflich die von mir / uns zu entrichtenden Beiträge und Gebühren bei Fälligkeit zu Lasten 
meines / unseres Kontos einzuziehen. 
 
 

Kontoinhaber: 
 

Name:  _______________________________  Vorname: ______________________ Vorname: _____________________ 
 

Institut.: _______________________________ Konto Nr.: ______________________ Bankleitzahl: ___________________ 
 

 
Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Institut keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
 

Vereinsanschriften: 
 

Rhein-Berg-Karate Bergisch Gladbach e.V.     Rhein-Berg-Karate Bergisch Gladbach e.V. 
Geschäftsführung       Trainingsstätte / Dojo 
Odenthaler Strasse 9       Britanniahütte 10 
51515 Kürten        51469 Bergisch Gladbach 
 

℡  02202 / 1 88 21 19       ℡  02202 / 1 88 21 19 
  info@rhein-berg-karate.de        info@rhein-berg-karate.de 
  www.rhein-berg-karate.de        www.rhein-berg-karate.de 


